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Seit Inkrafttreten des Altersver-
mögensgesetzes 2002 und des Al-
terseinkünftegesetzes 2005 wird
eigenverantwortliche Altersvorsor-
ge immer mehr gefordert. Der
Staat fördert private und betriebli-
che Altersvorsorge durch beson-
dere Zuschüsse und Steuerver-
günstigungen. Zur Optimierung
der privaten Absicherung sollten
die gesetzlich geschaffenen Mög-
lichkeiten der privaten und der
betrieblichen Altersversorgung
(bAV) in vollem Umfang und so
geschickt wie möglich genutzt
werden. 

Eine derartige Optimierung kann
die Umwandlung der vermögens-
wirksamen Leistungen in eine be-
triebliche Altersversorgung sein. 

Ein Vorteil der betrieblichen Al-
tersversorgung besteht grund-
sätzlich in der Ersparnis von Steu-
ern und Sozialversicherungsabga-
ben in der Ansparphase (ausge-
nommen bAV mit Riester-Förde-
rung). 

Die Aufwendungen für die be-
triebliche Altersversorgung belas-
ten den Arbeitnehmer im Endef-
fekt nur zu ca. 50 Prozent. Denn
die Differenz zum tatsächlich in
die bAV eingebrachten Beitrag

wird durch die Steuervergünsti-
gungen und Ersparnis der Sozial-
versicherungsbeiträge ausgegli-
chen. Die Umwandlung von Ge-
haltsbestandteilen in eine betrieb-
liche Altersversorgung  verringert
die Lohnnebenkosten des Arbeit-
gebers.

Vermögenswirksame Leistungen
Die vermögenswirksamen Leis-
tungen (VL) sind eine tarifvertrag-
lich oder per Arbeitsvertrag verein-
barte Geldleistung durch den Ar-
beitgeber. Die VL wird direkt vom
Arbeitgeber auf das vom Arbeit-
nehmer benannte Anlagekonto
überwiesen. Je nach Vertrag muss
beziehungsweise kann der Arbeit-
nehmer selbst etwas hinzuzahlen. 

Sie stellen eine äußerst beliebte
Sparvariante dar, nicht zuletzt aus
dem Grund, da sie in vielen Tarif-
verträgen fixiert sind oder eine
feststehende betriebliche Übung
darstellen. Vermögenswirksame
Leistungen sind arbeitsrechtlich
Bestandteil des Lohns oder Ge-
halts. Sie gehören zu den steuer-
pflichtigen Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit und sind
Einkommen, Verdienst oder Ent-
gelt (Arbeitsentgelt) im Sinne der
Sozialversicherung und des Drit-
ten Sozialgesetzbuchs. 

Der Anspruch auf vermögenswirk-
same Leistungen ist nicht über-
tragbar. Nach dem Fünften Ver-
mögensbildungsgesetz wird die
VL mit einer Arbeitnehmersparzu-
lage vom Staat gefördert. Die för-
derfähigen, langfristigen Sparfor-
men sind vom Gesetzgeber vor-
gegeben. In der Regel beträgt die
Laufzeit sieben Jahre, wobei das
letzte Jahr beitragsfrei ist.

Tarifvertragliche Regelungen
In vielen Tarifverträgen ist nach
der „Riesterschen Rentenreform“
die Möglichkeit der betrieblichen
Altersversorgung durch Entgelt-
umwandlung eingeflossen. Auch
für die vermögenswirksamen Leis-
tungen gelten in den meisten Fäl-
len Öffnungsklauseln, die eine
Umwandlung in eine betriebliche
Altersversorgung ausdrücklich ein-
schließen.

Liegt eine Tarifbindung von Seiten
des Arbeitgebers oder Arbeitneh-
mers nicht vor, kann eine Entgelt-
umwandlung auf Basis der gesetz-
lichen Regelungen durch einzel-
vertragliche Vereinbarung erfol-
gen.

Für nicht tarifgebundene Unter-
nehmen, die bislang keine VL zah-
len, deren Einführung jedoch pla-

nen, steht hier eine Alternative zur
Verfügung. Statt vermögenswirk-
same Leistungen einzuführen,  kann
der Arbeitgeber direkt die Finan-
zierung einer betrieblichen Alters-
versorgung übernehmen.

Entgeltumwandlung
Bemerkenswert ist das Ergebnis
des Vergleichs zwischen der her-
kömmlichen VL-Anlage und der
Umwandlung in eine bAV. Der Ar-
beitnehmer erhält nach Umwand-
lung seiner VL in eine betriebliche
Altersversorgung mehr Gehalt aus-
gezahlt als bei einer Anlage nach
dem Vermögensbildungsgesetz. 

Zusätzlich zu seinen VL kann der
Arbeitnehmer noch einen gleich
hohen Betrag aus anderen Ge-
haltsbestandteilen in eine bAV
umwandeln. Er wird dadurch fi-
nanziell nicht stärker belastet als
bei der herkömmlichen VL-Anlage. 

Im Gegenteil, im unteren Beispiel
ist das zur Auszahlung kommende
Gehalt fast gleich. Unterstellt man
eine gleich hohe Verzinsung der
Sparformen, wird sich das Anlage-
ergebnis entsprechend der Spar-
leistung bei der bAV verdoppeln. 

/ Betriebliche Altersversorgung vs. Vermögenswirksame Leistungen
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stattdessen 
Anlage in bAV
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Geeignete Durchführungswege
der betrieblichen Altersversor-
gung
Unter der Voraussetzung, dass
eine Entgeltumwandlung steuer-
und sozialversicherungsfrei erfol-
gen soll, bieten sich zur Durchfüh-
rung die Direktversicherung, die
Pensionskasse als auch der Pensi-
onsfonds an.
Alle drei Durchführungswege er-
lauben die Steuerfreiheit der Bei-
träge nach § 3 Nr. 63 EStG. Danach
können Beiträge von bis zu vier
Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (BBG West 2010:
vier Prozent von 66.000 EUR =
2.640 EUR) steuer- und sozialversi-
cherungsfrei in eine Direktversi-
cherung eingebracht werden. Für
Neuzusagen erhöht sich der steu-
erfreie Höchstbetrag um 1.800
EUR. 

Voraussetzung für die steuerliche
Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG ist,
dass der Versorgungsvertrag eine
Leistung nicht vor Vollendung des
60. Lebensjahres vorsieht und die-
se als lebenslange Rente oder in
Form eines Auszahlungsplanes
mit Restverrentung erbracht wird.
Die Rentenleistungen sind als sons-
tige Einkünfte im Rahmen der
nachgelagerten Besteuerung zu
versteuern. Es gilt jeweils der indi-
viduelle Steuersatz. 
Bei der Direktversicherung und
der Pensionskasse ist ebenfalls
eine Kapitalauszahlung möglich.
Diese Verlagerung der Steuerlast
in das Alter ist für den Arbeitneh-
mer von Vorteil, da für ihn in der
Regel dann ein geringerer Steuer-
satz gilt, als in der Aktivzeit.
Einen weiteren Durchführungs-
weg stellt die Unterstützungs-

kasse dar. Hier erfolgt die Um-
wandlung der Beiträge ebenfalls
steuer- und sozialversicherungs-
frei. Als arbeitnehmerfinanzierte
Grundversorgung ist diese Form
der Entgeltumwandlung aller-
dings weniger gebräuchlich. 
Für Entgeltumwandlungen im
größeren Rahmen ist die Unter-
stützungskasse dann wieder inte-
ressant, wenn das Gehalt deutlich
über der Beitragsbemessungs-
grenze umgewandelt wird, also
bei Spitzenverdienern.
Vorteilhaft ist, dass die Höhe der
Beiträge, die steuerfrei in die Un-
terstützungskasse eingebracht
werden können, nach oben nicht
begrenzt sind. Das Einkommen-
steuergesetz begünstigt die Un-
terstützungskasse mit Freibeträ-
gen bei der Rentenzahlung. 
Bei einmaligen Kapitalzahlungen
kann die „Fünftelungsregelung“
genutzt werden. Dies kann dazu
führen, dass bei der Auszahlung

an den Arbeitnehmer keine Ein-
kommensteuer fällig wird. Damit 
bleibt die Unterstützungskasse
aus steuerlicher Sicht für den Ar-
beitnehmer besonders interes-
sant.  
Beiträge zur Direktversicherung,
Pensionskasse und zum Pensions-
fonds sind dagegen nur bis zu vier
Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung steuerfrei.

Generell bietet sich die betriebli-
che Altersversorgung für alle Er-
werbstätigen an. Aufgrund der
nachgelagerten Besteuerung ist
diese Form der Vorsorge gerade
für Besserverdienende eine inte-
ressante Möglichkeit, deren Absi-
cherung über die gesetzliche
Rentenversicherung nicht ausrei-
chend ist. 
Sie profitieren zusätzlich im hohen
Maße von ihrem niedrigeren Steu-
ersatz im Ruhestand.

Ein Baustein für die Rente
Die Umwandlung von vermö-
genswirksamen Leistungen in ei-
ne bAV liefert dem Arbeitnehmer
die Chance, sich einen Teil der Al-
tersversorgung ohne Verringe-
rung seines verfügbaren Einkom-
mens zu erwerben, bei dem sogar 
sein Nettogehalt steigen kann.
Der Arbeitgeber kann in seinem
Unternehmen eine Sozialleistung
anbieten, die zur Mitarbeitermoti-
vation beiträgt und die auch zu
einer Kostenentlastung führt.

Der Trend geht in Richtung lang-
fristiges steuerfreies Sparen, so
lassen mittlerweile viele Tarifver-
tragsparteien die vermögenswirk-
samen Leistungen, und somit die
kurzfristige steuer- und sozialver-
sicherungspflichtige Sparform aus-
laufen und setzen ihre Priorität auf
die betriebliche Altersversorgung. 

/ Vergleich von vermögenswirksamen Leistungen und 
Beiträgen des Arbeitgebers zur betrieblichen Altersversorgung*

Vermögenswirksame 
Leistungen (VL)

bAV-Beitrag
(anstelle VL)

bAV-Beitrag (anstelle VL)
+ 40 EUR Eigenbeitrag

Brutto 2.540 EUR Brutto 2.500 EUR Brutto 2.500 EUR

VL 40 EUR Arbeitgeberbeitrag bAV 40 EUR
(anstelle VL)

Arbeitgeberbeitrag bAV 40 EUR
(anstelle VL)
zusätzlicher Eigenbeitrag 40 EUR

Steuerbrutto 2.540 EUR
Sozialversicherungs- 2.540 EUR
brutto

Steuerbrutto 2.500 EUR
Sozialversicherungs- 2.500 EUR
brutto

Steuerbrutto 2.460 EUR
Sozialversicherungs- 2.460 EUR
brutto

Lohnsteuer 377 EUR
Sozialversicherungs- 520 EUR
beiträge

Lohnsteuer 366 EUR
Sozialversicherungs- 511 EUR
beiträge

Lohnsteuer 355 EUR
Sozialversicherungs- 504 EUR
beiträge

Netto 1.643 EUR Netto 1.623 EUR Netto 1.601 EUR

Überweisung VL 40 EUR Überweisung VL 0 EUR Überweisung VL 0 EUR

Auszahlung 1.603 EUR Auszahlung 1.623 EUR Auszahlung 1.601 EUR
* Lohnsteuertabelle 2010, Steuerklasse I, Lohnsteuer inkl. Solidaritätszuschlag, Arbeitnehmer ist kinderlos, Beiträge monatlich und gerundet.

/ Vorteile der betrieblichen Altersversorgung durch 
Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds
nach § 3 Nr. 63 EStG auf einen Blick

/ Aufbau einer individuellen Versorgung
/ Steuerfreie Beiträge bis zu vier Prozent der jeweiligen Beitragsbemes-

sungsgrenze 
(BBG West 2010: 66.000 EUR) = 2.640 EUR + ggf. 1.800 EUR p. a.

/ Beiträge, die aus einer Entgeltumwandlung finanziert werden, sind 
weiterhin bis zu vier Prozent der jeweiligen BBG sozialversicherungsfrei

/ Verlagerung der Besteuerung auf das Rentenalter; dort gilt in der Regel 
ein geringerer Steuersatz als im Arbeitsleben

/ Bei Ausscheiden Fortführung des Vertrags privat oder durch neuen 
Arbeitgeber möglich

/ Hartz IV-sicher: keine Anrechnung auf Arbeitslosengeld II
/ Absicherung für Hinterbliebene und bei Berufsunfähigkeit möglich
/ kalkulierbarer Beitragsaufwand durch flexible Beitragszahlung im 

Rahmen der Höchstgrenzen
/ Kapitalauszahlung bei Direktversicherung und Pensionskasse möglich
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/ Vermögenswirksame Leistungen

/ Betriebsrente 
statt vermögenswirksamer Leistungen


